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Abstract: Contentanbieter haben sich heute einer Fülle von Herausforderungen zu stel
len, die sowohl wirtschaftlicher, technischer, aber auch rechtlicher Natur sein 
können. 

1. Einleitung 
Informationen - tagtäglich begegnen wir diesem "Lebenselixier" der 

Informationsgesellschaft Die Abhängigkeit von Informationen für unser 
Leben hat durch das Internet eine neue Dimension erreicht. Aktuelle Da
ten ermöglichen oftmals jenen Vorsprung, der im Berufs- und Wirtschaft
leben Erfolg bedeutet. 

Gerade das Internet bietet uns heute viele Möglichkeiten zur Beschaf
fung von relevanten Informationen. Durch die Möglichkeit der Bereitstel
lung aktuellster Daten hat sich das Netz als schier unerschöpfliche Daten
bank einen erheblichen Vorsprung gegenüber den traditionellen Medien 
erkämpft. Das Internet ist damit zu einer ernst zu nehmenden Konkur
renz1 für den nur offline agierenden Informationsanbieter geworden. 

Reine Contentanbieter haben längst das globale Netz ftir ihre Zwecke 
entdeckt und spielen eine wesentliche Rolle, da viele Entscheidungen in
nerhalb der Unternehmen aufgrund von aktuellen Wirtschaftsdaten ent
scheidend beeinflusst werden. 

1 Vgl dazu die Entwickhmg in Österreich : STATISTIK AUSTRIA, E-Cornrnerce 
2000/2001 - Ergebnisse der Ersten Europäischen Piloterhebung, http:l/www.oestat. 
gy.at/fachbereich forschung/cornrnerce txt.shtrnl. 
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Auch auf dem Österreichischen Markt fmdet man bereits eine Fülle 
von derartigen entscheidungsrelevanten Informationen. Man denke hier 
etwa an diverse Wirtschaftsdaten, Rechtsinformationen, Daten aus der 
Firmenbuch- und Grundbuchsdatenbank, Kreditinformationen oder ver
schiedenste statistische Daten. Auch Informationen aus diversen W ebver
zeichnissen und Datenbanken, wie Telefonbücher, Fahrpläne, Veranstal
tungskalender, etc, sind heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzuden
ken. 

Um aktuellen, maßgeschneiderten "Content" über das Internet ent
sprechend anbieten zu können, muss für kommerzielle Contentanbieter 
eine Vielzahl von Voraussetzungen gegeben sein. Neben dem technologi
schen Equipment und dem entsprechenden wirtschaftlichem Know-How 
sind natürlich auch rechtliche "Spielregeln" im E-Commerce zu beachten. 
Gerade durch die Fülle von neuen e-commerce-spezifischen Rechtsvor
schriften hat der Österreichische Gesetzgeber in den letzten beiden Jahren 
-angetrieben von den Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union 
-eine Vielzahl von Bestimmungen erlassen, die ein österreichischer Con-
tentanbieter im Internet zu berücksichtigen hat. 

2. Rahmenbedingungen 

2.1. Wirtschaftliche Herausforderungen 

Informationsanbieter sehen sich heute einer großen Zahl von Konkur
renten im Internet gegenüber. Um sich gegenüber Anbietern behaupten zu 
können, haben sich in den letzten Jahren im Internet-Business einige 
Grundsätze entwickelt, die für den Erfolg eines E-Commerce
Unternehmers ausschlaggebend sein können2: 

"Alles aus einer Hand": Unter diesem Schlagwort versteckt sich der 
Leitsatz, ein möglichst umfangreiches, am Kunden orientiertes E
Commerce-Portfolio in einem ,,Portal" anzubieten, wobei dieses durch 
weitere Dienstleistungen von Kooperationspartnern erweitert bzw ergänzt 
wird. 

2 Vgl Internet Business Plan, http://www.namics.com/namics/home.nsf/vfile/ 
iex 2001/$FILE/20010121 iex bizmodels orga.pdf; ferner Tietgens, One-to-One
Kommunikation: Personalisierte Websites auf dem Vormarsch, http://www.verkauf
aktuell.de/fb0507 02.htm; ebenso Somm, E-Commerce aus Sicht des Verkaufs, 
http://www. verkauf-aktuell.de/fb060 l.htm. 
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"Omnipräsenz": Das Unternehmen ist jederzeit - neben den her
kömmlichen Kommunikationsmitteln - über das Internet global und mo
bil erreichbar. (Mobile Commerce ). 

"Non-Stop-Angebot und Dienstleistungen": Rund um die Uhr von 0-
24 Uhr an 7 Tagen der Woche werden Informationen, Service- und 
Dienstleistungen online angeboten. 

" One-Stop": Möglichst geschlossene Prozesse ohne Medienbrüche 
und ohne lästige Wartezeiten sind heute Standard bei der Abwicklung ei
nes Geschäfts (zB direkter Download und online Bezahlung digitaler Gü
ter). 

"One-to-One ": Mit einem personalisierten Angebot, das sich auf die 
Bedürfnisse des Kunden einstellt (zB persönliche Begrüßung, angepasstes 
individuelles W ebdesign, auf seine persönliche Interessen abgestelltes In
formationsangebot), wird versucht, den Kontakt zum Kunden zu intensi
vieren. Um diese Angebote technisch anbieten zu können, wird u.a. Coo
kie-Technologie angewandt, die aus ( datenschutz-)rechtlicher Sicht nicht 
ganz unbedenklich ist. 3 

"One Face to the Customer": Das Unternehmen tritt in allen Kom
munikationsformen dem Kunden gegenüber in einheitlicher Form auf. 

"Freie Wahl der Kommunikationsformfür den Kunden": Der Kunde 
kann den Interaktionskanal frei wählen - er ist in seiner Kommunikation 
nicht auf das Internet beschränkt. 

"Sicherheit der Transaktionen": Erst diese führt zu Vertrauen des 
Kunden in das System und damit zu Vertrauen zum Vertragpartner. Gera
de die Sicherheitsanforderungen an E-Commerce-Systeme sind daher in 
den letzten Jahren stetig gestiegen.4 

2.2. Technische Herausforderungen 

Die steigenden Anforderungen an Contentanbieter im Internet zeigen 
deutlich auf, dass das Internet als Absatzplattform für Waren, Dienstleis-

3 Vgl dazu ausfiihrlich Jahnel, Rechtsgrundlagen, Cookies und Web-Logs, ecolex 
2001, 84 f; Brandl!Mayer-Schönberger, CPU-IDs, Cookies und Internet-Datenschutz, 
ecolex 1999, 366 f; Hörmann, Die Zukunft der Unternehrnensplanung, RWZ 2000/59; 
Murz, Internet: Risiken und Sicherheitsüberlegungen, VWT 2000 H 1, 37; Wessely, 
Privatsphäre im Internet, MR 2001, 135; Strack, Sicherheit im Netz- Entscheidender 
Faktor fiir Versicherer und Verbraucher, VR 2001, 67 f. 
4 Abwehr von Distributed-Denial-of-Service-Attacken (DDoS); Hacker, Viren, Wür
mer, etc; vgl dazu auch Zib, Electronic Cornrnerce und Risikozurechnung im rechtsge
schäftliehen Bereich, ecolex 1999, 230 f. 
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tungen oder auch Informationen von vielen Unternehmen ernst genom
men wird und damit zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. 

Um erfolgreich im Internet reüssieren zu können, muss die Infrastruk
tur des E-Commerce-Untemehmens laufend erneuert werden. Beispiels
weise müssen Internetshops oder kommerzielle Informationsangebote 
ständig für eine immer breiter werdende Käuferschicht adaptiert werden. 
Die Gewährleistung von Aktualität der Informationen, die unkomplizierte 
Navigationsmöglichkeit für den Besucher einer Website und die rasche, 
gleichzeitige elektronische "Bedienung" aller Kunden sind zu wesentli
chen Faktoren für den Erfolg eines Informationsanbieters geworden. Ge
rade die einfache, nach einem bestimmten Standard ablaufende Bedie
nung von WebSites ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, da "intimste·· 
technische Kenntnisse der Browserhandhabung und die schier uner
schöpfliche Frustrationstoleranz der ersten Internet-Pioniere bei den ,,heu
tigen" Internet-Usem nicht mehr vorausgesetzt werden können. 5 Sicher
heitsinfrastrukturen, elektronische Signaturen, Formen von digitalem 
Geld, Electronic Shopping Malls, Electronic Data Interchange
Anwendungen, virtuelle Agenten, elektronische Verträge zur Anbahnung 
und Durchführung von Handelstransaktionen im Internet - um all diese 
,,Features" einem Kunden anbieten zu können, müssen entsprechende -
vielmals kostspielige - E-Commerce-Systeme vorhanden sein. 

Aber nicht nur in der Außenwirkung muss ein WebSite-Auftritt den 
wachsenden Anforderungen genügen. Auch in der Innenwirkung wachsen 
die Anforderungen nach einfacher Wartbarkeit der WebSite, Auswer
tungsmöglichkeiten des Kundenverhaltens, CRM-Systemen, etc. 

All diese Formen setzen entsprechende Technologien und geeignete 
Infrastrukturen voraus. Dementsprechend haben sich in den letzten Jahren 
für den E-Commerce eigene Architekturen und Plattformen entwickelt, 
um all die oben genannten Komponenten auf einfachem Weg integrieren 
zu können. Einige lnitiativen6, die von namhaften Herstellern und Soft
wareentwicklem vorangetrieben werden, versuchen in diesem Bereich 
Standards zu etablieren. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang der 
"Open Profiling Standard (OPS)"7, das "Open Trade Protocol (OTP)8", 

5 Tietgens, One-to-One-Kmmmmikation: Personalisierte Websites auf dem Vormarsch, 
http://www.verkauf-aktuell.de/fb0507 02.htrn; ebenso Somm, E-Cmmnerce aus Sicht 
des Verkaufs, http://www. verkauf-aktuell.de/fb060 l.htm. 
6 Vgl auch http://www.rosettanet.org/; Financial Services Technology Consortium 
(FSTC), http://www.fstc.org/. 
7 http:/ /developer.netscape.com/ops/ops.html. 
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"CommerceNet"9, "Secure Electronic MarketPlace for Europe 
(SEMPER)"10, oder "Open Buying on the htternet (OBI)11". Als neuer 
Trend im E-Commerce ist der wachsende Einfluß von XML 12 festzuhal
ten. So gehen die Marktforscher der GartnerGroup davon aus, dass sich 
XML basierte Webservices im Jahr 2004 als dominante Softwarearchitek
tur etabliert haben werden. Ein Grund für diese Entwicklung ist neben Ef
fizienz- und Effektivitätsvorteilen vor allem die htteroperabilität, die der
artige Webservices vor allem für die Überbrückung von internen Applika
tionen interessant machen und Investitionsrisiken für E-Commerce
Anwendungen dadurch stark minimieren. 

Die Möglichkeit der automatisierten Verarbeitung von XML-Daten 
wird gerade bei Informationsanbietern zunehmend an Bedeutung gewin
nen - sowohl unternehmensintern als auch in der Außenwirkung zu Ge
schäftspartnern. Mit Hilfe von XML kann Information relativ "datenfor
matneutral" gehalten werden und mittels Stylesheets (zB per XSLT) in 
das entsprechende benötigte Ausgabeformat transformiert werden, bei
spielsweise nach HTML für W ebSites oder nach WML (Wireless Markup 
Language) für mobile W AP-Anwendungen für Handys/PDAs. 

Aber auch beim Datenaustausch wird XML im Bereich der Content 
Syndication 13 - bei der automatisierten Einbindung von gekauften Infor
mationen bzw Information eines Kooperationspartners in die eigene 
WebSite - gerade für Anbieter von htformationsportalen eine zentrale 

8 OTP: http://W\\W.oto.org/; IETFs Internet Open Trading Protocol (TRADE) Work
ing Group (http://W\\W.ietf.cnri.reston.va.us/html.charters/trade-charter.htrnl); 
http://W\\W.heise.de/ix/artikeV1998/03/122/; http://xml.covernages.org/oto.htrnl. 
9 ConunerceNet ist eine internationale Zusanunenarbeit verschiedener Finnen und US
Regienmg, um eine allgemeingültige Framework-Architektur zu definieren, 
http://W\\W.conunerce.net/. 
10 SEMPER bietet ein offenes Framework, das es ermöglicht, Protokolle lrnd Produkte 
fiir die benötigten Dienste zu integrieren; http://W\\W.semper.org/. 
11 http://W\\W.openbuy.org/. 
12 Macherius, Web-Sprachen; Revolution der Experten; XML: Professionelle Alterna
tive zu HTML; iX 6/97. S 106 ff. 
13 Grundlage ist das sog ICE-Protokoll :Information Content Exchange Protocol. Die
ses Protokoll basiert auf XML und ermöglicht eine einfache Konununikation zwischen 
den Server des Lieferanten und des Emprängers. ICE wird sich als Basisschnittstelle 
zwischen unterschiedlichen Content Management Systemen durchsetzen. 
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Rolle einnehmen. 14 Die Vorteile fiir den Anbieter liegen auf der Hand: 
ständige automatisierte Aktualisierung von Informationen, strukturiertes 
und auch für Menschen lesbares Format, klare Nutzungsrechte etc. Dies 
alles führt schlussendlich zu einer Kostenminimierung. 

2.3. Rechtliche Herausforderungen 

Ein kommerzieller Informationsanbieter, der personalisierten Content 
mittels datenbankbasierter Systeme seinen Kunden anbieten möchte, hat 
eine Reihe von rechtlichen Rahmenbedingungen15 zu beachten. 

Mit dem lokrafttreten des ECG16 am 1. 1. 2002 besteht ein Rahmenka
talog17 an Bestimmungen fiir den E-Commerce, die für derartige Conten
tanbieter im B2B bzw im B2C-Bereich in Betracht kommen. Mit diesem 
Gesetz wurde die Richtlinie 2000/31/EG18 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. 6. 2000 (über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der lnformationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt) in österreichisches Recht umgesetzt. 
Das Österreichische ECG19 geht dabei über die Bestimmungen der Richt
linie hinaus und sieht Regelungen fiir einige andere, mit dem Internet zu
sammenhängende Fragestellungen, zB die Haftung für Links und Such
maschinen, vor. Relevant ist dabei der Begriff des ,,Dienstes der lnforma
tionsgesellschaft", der als "ein in der Regel gegen Entgelt elektronisch im 
Fernabsatz auf individuellen Abruf des Empfangers bereitgestellter 

14 V gl Schauer, Trends im e-conunerce, in Schweighoferl MenzeH(reuzbaue,·, Auf dem 
Weg zur E-Person, 328, Verlag Österreich 2001; vgl dort ebenso Mul/er, XML und 
RDF-Dictionary: Austauschjuristischer Informationen zwischen Computern, 85 f. 
15 Ausführlich dazu Zank/, Handbuch für e-conunerce und intemetrecht, http://www.e
zentrurn.at/handbuchlbuch-cont.htm. 
16 Bundesgesetz, mit dem bestinunte rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäfts
und Rechtsverkehrs geregelt (E-Conunerce-Gesetz - ECG) und das Signaturgesetz so
wie die Zivilprozessordnung geändert werden, BGBl I 2001/152. 
17 Abgabenwesen sowie das Datenschutz- und Kartellrecht sind ausdrücklich vom 
Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenonunen (§ 2 ECG). 
18 Sog "Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr". 
19 Allgemein zum ECG: ecolex 2001, 895; ARD 5274/l/2002; VRlnfo 2002 H 1, 1 f; 
Zank/, Der Entwurfzum E-Conunerce-Gesetz, NZ 2001, 325 f, derselbe E-Conunerce
Gesetz in Sicht, AnwBl 2001, 459 f; Kilches, E-Commerce-Gesetz- gelwtgene Richt
linienwnsetzung?, MR 2001, 248 f; vgl auch Schejbeck, E-Commerce-Gesetz- ECG, 
JRP 2001, 247; Stomper, E-Commerce-Gesetz in Begutachtung, SWK 2001, W 110. 
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Dienst"20 definiert wird. Umfasst werden vom ECG insbesondere der On
line-Vertrieb von Waren und Dienstleistungen, Online
Informationsangebote, die Online-Werbung, elektronische Suchmaschi
nen und Datenabfragemöglichkeiten sowie Dienste, die Informationen 
über ein elektronisches Netz übermitteln, die den Zugang zu einem sol
chen vermitteln oder die Informationen eines Nutzers speichern. Das ECG 
gilt auch ftir Dienste, die zB per SMS, W AP oder I-Mode erbracht wer
den. Auch für künftige M-Commerce-Lösungen, die durch GPRS21 und in 
Zukunft vor allem durch UMTS22 verstärkt auftreten werden, ist das ECG 
grundsätzlich anwendbar. 

Gemäß § 4 ECG benötigen Diensteanbieter wie Contentanbieter keine 
gesonderte behördliche Zulassung. Allgemeine Zulassungs- und Bewilli
gungsvorschriften, die nicht nur derartige Diensteanbieter betreffen, blei
ben davon jedoch unberührt. Zu beachten sind in diesem Zusammenhang 
auch die Bestimmungen zum Herkunftslandprinzip23 bzw die dazugehöri
gen Ausnahmeregelungen. 24 Vertragliche Schuldverhältnisse bei 
Verbraucherverträgen unterliegen etwa bei Auslandsbezug weiterhin dem 
Recht, das sich aus Art 5 EVÜ ergibt. Auch die Freiheit der Rechtswahl 
durch die Vertragsparteien bleibt davon unberührt. 

In § 5 ECG finden sich Regelungen zu den Informationspflichten des 
Diensteanbieters. Dem Nutzer müssen ständig und leicht zugänglich In
formationen über die Person des Anbieters25 zur Verfügung stehen. Bei 
der Angabe von Preisen muss eindeutig erkennbar sein, ob es sich um 
Brutto- oder Nettopreise handelt und ob etwaige Versandkosten im Preis 
enthalten sind. Auch Werbung, zB in Form von Banner, ist als solche ge
sondert zu kennzeichnen. 

Der Versand von nicht angeforderter Werbung wird in § 7 ECG gere
gelt, beim nicht angeforderten Versand von Werbung muss diese klar und 
unzweideutig als Werbung gekennzeichnet werden. 26 Die Bestimmungen 

20 Vgl § I Abs I Z 2 NotifikationsG I999; § 2 Z 5 Zugangskontrollgesetz. 
21 GPRS =General Packet Radio Service. 
22 UMTS =Universal Mobile Telecornrnunications System. 
23 Herkunftslandprinzip (§§ 20 ffECG). 
24 Vgl §§ 2I und 22 ECG; zB Urheberrecht, gewerbliche Schutzrechte, Versicherungs
recht, Verbraucherverträge, Zulässigkeit des Versandes nicht angeforderter Werbung 
mit elektronischer Post; etc. 
25 ZB Name, Anschrift, Firrnenbuchmunmer, etc. 
26 Vgl d~zu die Robinson-Liste bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, 
die Diensteanbieter zu beachten haben. 
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zur Werbung per e-Mail27 bleiben jedoch davon unberührt, womit auch 
weiterhin grundsätzlich das "Opt-In"-System nach § 101 Telekommuni
kationsG (TKG) gilt, nach dem die Zusendung von elektronischer Post zu 
Werbezwecken nur nach Zustimmung durch den Empfänger erfolgen 
darf. 

Gemäß §§ 9 ff ECG hat der Diensteanbieterden Nutzer vor Abgabe 
seiner Vertragserklärung über den eigentlichen Vorgang des Vertragsab
schlusses zu informieren. Vertragsbestimmungen und AGB müssen dem 
User in einer Weise zur Verfügung gestellt werden, dass er diese abspei
chem und reproduzieren kann. Die Geltung der AGB bleibt von dieser 
Bestimmung unberührt und richtet sich nach den allgemeinen Grundsät
zen des Zivilrechts. 

Vor der Abgabe seiner rechtsgeschäftliehen Erklärung muss der Nut
zer gemäß§ 10 Abs 1 ECG die Möglichkeit haben, etwaige Eingabefehler 
zu erkennen und diese zu berichtigen. Der Zugang einer Vertragserklä
rung ist vom Diensteanbieter unverzüglich elektronisch zu bestätigen. Die 
rechtliche Wirkung einer solchen Bestätigung richtet sich dabei nach den 
Bestimmungen des allgemeinen Zivilrechts. Je nach Inhalt kann eine der
artige Bestätigung als Annahme einer Online-Bestellung eines Kunden 
angesehen werden oder auch nur informellen Charakter über einen auto
matisierten Bearbeitungsvorgang haben. 

Als zugegangen gilt eine elektronische Erklärung dann, wenn sie die 
Vertragspartei, für die sie bestimmt ist, unter gewöhnlichen Umständen 
abrufen kann. 28 

Die §§ 13 ffECG regeln die zivil- und strafrechtliche Verantwortlich
keit von Diensteanbietem. 29 Hier werden keine Haftungsvoraussetzungen, 
sondern Voraussetzungen für eine Haftungsbefreiung aufgestellt. Liegen 
diese Bedingungen nicht vor, so muss die Verantwortlichkeit aber noch 
nach den anderen relevanten Vorschriften, wie zB des Zivil-, Straf- oder 
Urheberrechts, geprüft werden. Diensteanbieter, die fremde Informatio-

27 Vgl Stomper, Das Österreichische Sparn-Yerbot nach dem E-Commerce-Gesetz, MR 
2002,45 f. 
28 Vgl Schauer, Electronic Commerce in der EU (1999) 92 ff; ausführlich Tichy, Zu
gang elektronischer Willenserklärungen, Verbraucherschutz und E-Commerce-Gesetz, 
RdW 2001/548; Brenn, Zivilrechtliche Rahmenbedingungen für den rechtsgeschäftli
ehen Verkehr im Internet, ÖJZ 1997, 641 ff; Fal/enböck-Haberler, Rechtsfragen bei 
Verbrauchergeschäften im Internet (Online-Retailing), RdW 1999, 505. 
29 Ausführlich Schanda, Verantwortung und Haftung im Internet nach dem neuen E
Commerce-Gesetz, ecolex 2001, 920 f; Brenn, Haftet ein Internet-Service-Provider für 
die von ihm verbreiteten Informationen?, ecolex 1999, 249 f. 
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nen nur durchleiten (Access-Prodder), auf einem Proxyserver zwischen
speichern (Caching) oder eine Suchmaschine zur Suche dieser Informati
onen bereitstellen, ohne die Informationen auszuwählen oder zu verän
dern, tragen keine Verantwortung fiir die Informationen. Diensteanbieter, 
die fiir fremde Informationen Speicherplatz (Host-Provider) zur VerfU
gung stellen, sind fiir diese Informationen nicht verantwortlich, sofern sie 
von diesen keine tatsächliche Kenntnis haben oder sie nach Kenntnis
nahme unverzüglich entfernen. Die Voraussetzungen zur Haftungsbefrei
ung gelten auch fiir Suchmaschinenbetreiber (§ 14) und Linksetzer. 30 Ers
tere werden wie Access-Provider, Linksetzer dagegen wie Host-Provider 
behandelt. Bei Suchmaschinen wird die Haftung entfallen, wenn der 
Betreiber keine tatsächliche Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Inhal
te hat. Eine Haftung des Linksetzers soll nach § 17 ECG nicht gegeben 
sein, wenn dieser ,,von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information 
keine tatsächliche Kenntnis hat" und er sich in Bezug auf Schadenersatz
ansprüche auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen 
eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder 
sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt hat, den Link 
entfernt. Diese ,,Haftungsreduktion" wird allerdings dann nicht zur An
wendung kommen, wenn der Linksetzer eine Aufsicht oder sonstige Lei
tungsfunktion über den Anbieter der verlinkten Seite hat. 

Gerade die Frage der Haftung fiir Links könnte fiir Content-Portal
Anbieter an Bedeutung gewinnen, wenn der gesamte angebotene Content, 
der zB auch bei Dritten in einer eigenen Datenbank abgespeichert sein 
kann, dynamisch verlinkt wird. Links haben schon heute dazu gefiihrt, 
dass Informationseinheiten miteinander kombiniert werden können, so 
dass eine neue Form von Information entsteht. Durch eine derartige Ver
netzung von Daten kann eine neue Qualität von Information entstehen. 
Gerade wenn man an die Entwicklungen rund um XML denkt, mit denen 
neue Formen des Linkings in Zukunft ermöglicht werden können31 -

wenn XML auf einer breiten Basis zB auch bei den Browsem am Client 
unterstützt wird-, sind neue juristische Probleme vorprogrammiert. 

30 Vgl Keltner, Hafttmg und Überwachungspflicht der Suchmaschinenbetreiber und 
Hyperlinksetzer nach dem Entwurf zum ö E-Commerce-Gesetz (ECG), http://www.it
law.at. 
31 Vgl Xlink, Xpointer. 
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Bereits heute haben sich Juristen mit Fragen der rechtlichen Zulässig
keit von Links auseinandergesetze2 und die Gerichte haben erste Ent
scheidungen zu diesem Problemkreis getroffen. 33 Die bisher ergangene 
Judikatur beschäftigte sich bisher im Wesentlichen mit statischen Links. 
Bei dynamisch generierten Links, die erst zum Zeitpunkt des Aufrufens 
eines Linkankers zB aufgrund von Regeln aus einem Startdokument gene
riert werden und erst dann Links auf fremde (dynamische) XML-Inhalte34 

bereitstellen, oder auch bei "Querylinks35", bei denen beispielsweise erst 
über eine Suchabfrage die eigentlichen Linkziele ermittelt werden, muss 
die rechtliche Beurteilung wesentlich differenzierter ausfallen, als in den 
Fällen, in denen bewusst ein Linksetzer von einer Webseite auf ein ganz 
bestimmtes Zieldokument verlinkt Die Verantwortlichkeit wird bei "Que
rylinks" wohl eher analog nach den Haftungsgrundsätzen für Suchma
schinenbetreiber zu beurteilen sein. Zivilrechtlich wird eine Haftung in 
diesen Fällen in der Praxis überhaupt oft nur schwer zu begründen sein, 
strafrechtlich wird diese -je nach Rechtsmaterie - in den meisten Fällen 
an der Rechtswidrigkeit scheitern bzw mangels Verschulden des Linkset
zers ausscheiden. 36 

§ 18 Abs 1 ECG legt fest, dass sämtliche Anbieter von allgemeinen 
Überwachungs- oder Nachforschungspflichten befreit sind. 

Festzuhalten ist, dass der Contt:nt-Provider, der selbst Informationen 
anbietet, von dieser Regelung nicht erfasst ist und daher für sein Fehlver
halten nach allgemeinen Regeln h<11tet. 37 Etwaige vertragliche Ansprüche 
gegenüber Providem bleiben ebenfalls von der Regelung der §§ 13 ff 
ECG unberührt. 

32 Vgl Höhne, Von Hyperlinks und Metatags, MR 2001, 109; Zank/, Haftung fiir Hy
perlinks im Internet, ecolex 2001, 3 54 f: derselbe Verantwortlichkeit fiir fremde Inter
netinhalte, ffil2001, 409 f. 
33 Vgl OGH 19. 12. 2000,4 Ob 225/00t und 4 Ob 274/00y. 
34 Beispielsweise könnte nur auf bestimmte Teile des XML-Zieldokuments abgestellt 
werden. Abstellen könnte man zB auf alle "Textnodes" eines bestimmten XML
Elements, die in dem jeweiligen Zieldokument auftreten. 
35 Vgl XQL. 
36 Ausfiihrlich zur zivilrechtliehen Haftung vgl Zank/, Handbuch fiir e-comrnerce und 
internetrecht, 162 ff; zur Situation in der BRD Dokters, Haftung fiir Hyperlinks, 
www.web-kanzlei.de; zur wettbewerbsrechtlichen Haftung vgl auch Griinzweig, Haf
tung fiir Links im Internet nach Wettb. werbsrecht, RdW 20011549. 
37 Ausfiihrlich zur Frage der Fehlinf•rmationen, Zank/, Haftung fiir Fehlinformation 
im Internet, ecolex 2000, 472. 
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Die §§ 26 ff ECG sehen Verwaltungsstrafen vor. Für viele Bereiche 
sieht das ECG damit Regelungen vor, die für kommerzielle Contentanbie
ter von Interesse sind. 

Für die rechtliche Beurteilung von Domains, Meta-Tags, Cookie
Applikationen, Schutz des Contents etc muss daher weiterhin mit den je
weiligen allgemeinen Rechtsvorschriften das Auslangen gefunden wer
den. 

Aus urheberrechtlicher Siebes könnte für den Contentanbieter auch 
die Frage interessant sein, inwieweit ein Schutz39 seiner Datenbank als 
Sammelwerk (§§ 40f bis 40h UrhG) oder "Sui-generis-Schutz" (§§ 76c 
bis e UrhG)- wenn für die Beschaffung, die Überprüfung oder die Dar
stellung des Datenbankinhaltes eine wesentliche Investition erforderlich 
war - in Betracht kommt. Die Bestimmungen der §§ 40f ff könnten he
rangezogen werden, wenn die Datenbank aufgrund der Auswahl oder An
ordnung des Contents eine gewisse "eigentümliche geistige Schöpfung" 
darstellt (sog ,,Datenbankwerke"; vgl dazu§ 40f Abs 2 UrhG). Der OGH 
hat sich mit diesen Fragestellungen bereits auseinandergesetzt.40 Sind 
demnach mehrere Webseiten ihrem Inhalt nach voneinander unabhängig, 
aber miteinander durch Links verbunden und bilden sie zusammen einen 
"systematisch angeordneten" Intemetauftritt, so liegt - eine eigentümliche 
geistige Schöpfung vorausgesetzt - ein Datenbankwerk vor. Auch das 
grafische Layout der WebSite41 selbst, über die Datenbanken abgefragt 
werden können, oder auch Applets, die ftir den User bestimmte Funktio
nalitäten ermöglichen, können grundsätzlich urheberrechtliehen Schutz 
genießen.42 Grafiken, besondere Navigationsformen auf der WebSite, 

38 Vgl Kucsko, Öffentlicher E-Content lUld Urheberrecht, ecolex 2001, 681 f; 
Schwartz, Öffentlicher E-Content lUld Verfassllllgsrecht, ecolex 2001, 709 f. 
39 Vgl Art 10 Abs 2 TRIPS-Abk; Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments lllld 
des Rates vom 11.3.1996 iiber den rechtlichen Schutz von Datenbanken, ABI 1996 L 
077 S 20 lUld daran anschließend die UrhG-Nov 1997, BGBI I 1998/25. 
40 OGH 10.7.2001, 4 Ob 155/01z bzw 4 Ob 94/01d; vgl auch OGH 28.11.2000,4 Ob 
273/00a. 
41 Vgl dazu OGH vom 24.4.2001, 4 Ob 94/01d, demnach das Layout einer Webseite 
als Werk der bildenden Kiinste iSd § 3 Abs 1 UrhG geschützt sein kann; vgl auch 
Schramböck, Urheberrechtsschutz von Intemet-Websites lUld anderen Bildschinndar
stellllllgen von Computerprogrammen, ecolex 2000, 126 f. 
42 Die Frage, welche Teile an einem Computerprogramm urheberrechtlich Schutz ge
niessen, ist noch immer nicht eindeutig geklärt. Man kann allerdings davon ausgegan
gen, dass sowohl der "source code" als auch der kompilierte "object code" in den 
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Texte, Flash-Animationen etc können ebenfalls als Werke der bildenden 
Künste nach § 3 UrhG, als Sprachwerke gern § 2 Z 1 UrhG oder als bild
liehe Darstellungen nach § 2 Z 3 UrhG geschützt werden. Nicht separat 
urheberrechtlich schutzfahig sind jedoch Algorithmen. 43 

Das Wettbewerbsrecht gibt ebenfalls einen Rahmen vor, den die Con
tentanbieter zu beachten haben. Gerade hier sind Probleme wie die Ver
wendung von Meta-Tags im angebotenen (HTML-)Content44 , Fragen des 
Inline-Linkings, des Framings, Deep-Linking, die Übernahme von frem
den Content45 bis hin zur Problematik rund um Domains46 von Interesse.47 

Auch die allgemeinen Bestimmungen des Strafrechts, des Daten
schutzrechtes, und des Immaterialgüterrechts geben schlußendlich Rah
menbedingungen fiir die Tätigkeit eines Contentanbieters vor. 

3. Resümee 
Contentanbietem wird in der Zukunft des Iotemets eine noch bedeu

tendere Stellung zuteil werden. Die Rahmenbedingungen hierfür sind -
wie wir gesehen haben - äußerst vielschichtig. Neben wirtschaftlichen 
und technischen Anforderungen stellen die juristischen Spielregeln eine 
nicht zu unterschätzende Hürde fiir den Unternehmer dar. 

Schutzbereich des Urheberrechts fallen; vgl den Schutz des "Programms" als Werk der 
Literatur iSd § 2 Z 1 iVm §§ 40a- 40e UrhG. 
43 Vgl zu alldiesen Fragen Schramböck, Urheberrechtsschutz von Internet-Websites 
und anderen Bildschirmdarstellungen von Computerprogrammen, ecolex 2000, 126 f. 
44 Vgl dazu Thie/e, Meta-Tags und das Österreichische Wettbewerbsrecht, ÖJZ 2001, 
168 f. 
45 Bei der Übernahme von fremden Content ("sklavische Nachahmung") könnte zB § 1 
UWG zur Anwendung kommen; vgl dazu Thie/e, Content-Krieg im Web in Schu·eig
hofer!Menzel!Kreuzbauer, Auf dem Weg zur ePerson, 409 f. 
46 Höhne, Zum Stand der Domam-Judikatur des OGH, MR 2000, 356; vgl auch Plö
ckinger!Gassner, Strafrechtliche Überlegungen zum Domain-Grabbing, MR 2001, 180, 
ua. 
47 Ausfiihrlich Seidelberger, Wettbewerbsrecht und Internet, RdW 2000/500. 


